
Öffentliche Vorstellungen zur Bürgermeisterwahl 2023 
 
Vom Gemeinderat wurden auf Vorschlag des Gemeindewahlausschusses die Regularien für 
die Vorstellungen zur Bürgermeisterwahl 2023 wie folgt festgelegt: 
 
Die Vorstellungen finden an folgenden Terminen statt: 
 
Montag, 17.04.2023  19.00 Uhr Auerbach, Talblickhalle, Am Rain 7 
Dienstag, 18.04.2023  19.00 Uhr Ittersbach, Wasenhalle, Belchenstraße 35 
Freitag, 21.04.2023  19.00 Uhr  Langensteinbach, Schelmenbuschhalle, Am Schelmenbusch 18 
Montag, 24.04.2023  19.00 Uhr Mutschelbach, Bocksbachhalle (TTC), Bürgerstr. 2 
Dienstag, 25.04.2023  19.00 Uhr Spielberg, Berghalle, Hinter der Kirche 2 
 
 
Ablauf der Vorstellungen: 
 
• Begrüßung und Vorstellung des Bewerbers durch den Versammlungsleiter 
• Bekanntgabe der Regularien durch den Versammlungsleiter 
• Vorstellungsrede des Bewerbers max. 20 Minuten 
• Fragerunde wird vom Versammlungsleiter moderiert 
• Bei der Fragestellung werden nur Bürgerinnen und Bürger aus Karlsbad zugelassen, die 

sich mit Namen und Wohnort an den bereitgestellten Raummikrofonen melden 
• Jede/r Frager darf nur eine Frage stellen; sollte er weitere Fragen haben, muss er sich 

wieder neu melden 
• Es werden keine Fragen gesammelt, jede Frage ist sofort zu beantworten 
• Provozierende, beleidigende oder die Ehre verletzende Fragen kann der 

Versammlungsleiter zurückweisen. Nur wenn der Bewerber ausdrücklich dazu eine 
Antwort geben will, kann ihm der Versammlungsleiter das Wort erteilen.  

• Bei Beleidigungen jeglicher Art, das Provozieren von einzelnen Fragestellern, Kandidaten 
oder allen Zuhörern kann durch den Versammlungsleiter auch dem Bewerber das Wort 
nach einer einzigen Ermahnung im Wiederholungsfall sofort entzogen werden. 

• Der Bewerber/in hat eine Antwortzeit von insgesamt maximal 20 Minuten 
 
 
Weitere Hinweise: 
 
Die Redezeit wird vom Gemeindewahlausschuss gestoppt. Der Versammlungsleiter erhält die 
„Zwischenzeiten“ angezeigt, der/die Bewerber/in erhält eine Minute vor Ende der Redezeit 
einen Hinweis und wird beim Erreichen des Endes der Redezeit darauf hingewiesen. Er hat 
dann nur noch die Möglichkeit für ein Schlusswort von maximal 30 Sekunden. Danach wird 
das Mikrofon abgeschaltet. Dies wird restriktiv gehandhabt. Eine Präsentation (PowerPoint 
o.ä.) sowie künstlerische Darbietungen dürfen nicht durchgeführt werden, es ist lediglich die 
Form des Redebeitrags bei Vorstellung und Antworten gestattet.  
 
Die Antwortzeit des Bewerbers wird dem Versammlungsleiter und dem Bewerber durch die 
Mitglieder des Gemeindewahlausschusses über „Zwischenzeiten“ angezeigt. Auch hier 
erfolgt eine Minute vor Ende der Antwortzeit ein Hinweis an den Bewerber und ihm wird das 
Ende der Antwortzeit mitgeteilt. Nach Erreichen des Endes der Antwortzeit kann der 
Bewerber auf weitere Fragen keine Antwort mehr geben, daher sind dann auch keine 
weiteren Fragen mehr zulässig. 
 



Die Aufstellung von Informationsständen in den Räumlichkeiten, Verteilung von Wahlwerbung 
jeglicher Art, die Durchführung weiterer organisierter Diskussionsrunden oder Fragerunden, 
Meet+Greet o.ä. ist im Rahmen oder im Anschluss der o.g. Vorstellungsrunden der Gemeinde 
in den Vorstellungsörtlichkeiten nicht gestattet.  
 
Die Vorstellungsrunde am Freitag, 21.04.2023 um 19.00 Uhr im Ortsteil Langensteinbach wird 
aufgezeichnet, damit ein späterer Abruf im Internet möglich ist. Der Abruf der Aufzeichnung ist 
lediglich bis zum Wahltag am 30.04.2023 möglich. Der Bewerber muss der Aufzeichnung 
zustimmen. Sollte der Bewerber nicht zustimmen, kann keine Aufzeichnung erfolgen. 
 
 
Karlsbad, 04.04.2023 

 
Jens Timm 
Bürgermeister und Vorsitzender Gemeindewahlausschuss 
 
 
 
Hinweis zur Stimmabgabe 
– Besonderheit bei nur 
einem aufdruckten 
Bewerber 
 
Aufgrund bisher schon erfolgter 
Rückfragen möchten wir darauf 
hinweisen, dass bei der 
Stimmabgabe zur 
Bürgermeisterwahl bei nur einem 
auf dem Stimmzettel aufgedruckten 
Bewerber die Besonderheit gilt, 
dass unverändert abgegebene 
Stimmzettel (leer ohne jede 
Kennzeichnung oder sonstige 
Beschriftung) als Stimmabgabe für 
den vorgedruckten Bewerber zu 
werten sind. 
(siehe auch Öffentliche 
Bekanntmachung zur Durchführung 
der Wahl des Bürgermeisters / der 
Bürgermeisterin am 30.04.2023 – 
dort Ziff. 4 letzter Absatz) 
 
Auch sind die Möglichkeiten der 
Stimmabgabe auf dem amtlichen 
Stimmzettel aufgeführt. Der 
amtliche Stimmzettel ist 
nebenstehend als Muster 
abgedruckt. 
 


